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Die Ältesten erklärten mir, daß der Neid der
Ahnen auf ihre lebenden Verwandten, die ihren
Platz eingenommen haben, sie treibe, unberechen
bar - wie Zauberer und Hexer - zu handeln, zu

mindest solange sie sich in der Wildnis aufhalten.
Wie Songhai und Kashinawa so nahmen auch

die Tugen-Ältesten das Filmen und Photographie
ren für einen Diebstahl: Der Photograph stiehlt
tondoi, den Schatten eines Menschen, einen Teil
seiner sozialen Person. Doch schien die Ältesten
der Verlust des Schattens kaum zu beunruhigen.
Sie erhoben keinen Einwand, sich photographieren
oder filmen zu lassen. Nachdem ich in den Te-

riki-Klan aufgenommen und in ein soziales Netz
eingebunden war, in dem die Ethik der Großzü
gigkeit herrschte, vertrauten sie mir ihre Worte
und ihre Schatten an, ohne eine Gegengabe zu
fordern. Auf diese Weise machten sie mich zu ihrer

Schuldnerin, sie verpflichteten mich und behielten
damit auch weiterhin Macht über mich und die
Worte und Schatten, die sie mir gegeben hatten.

Schenkte ich ihnen Polaroid-Fotos, dann nah
men sie diese an, aber legten sie rasch aus der
Hand in einen Vorratsspeicher, in dem sie Din
 ge aufbewahrten, die nicht mehr zu gebrauchen
waren.

Auch erkannten sie oft ihr eigenes Bild nicht.
Weil sie, anders als die Jungen und „Moder
nen“, keine Spiegel besitzen, ist ihnen das eigene
Spiegelbild nicht vertraut. Sie haben kein Selbst
bild, das sich auf die Selbstbetrachtung in einem
Spiegel gründet. Sich selbst sehen sie nur in und
mit den Augen der anderen.

In vielen afrikanischen Gesellschaften wird
die realistische Darstellung von Personen pein
lich vermieden. Denn die Magie der Ähnlichkeit
gibt demjenigen, der ein realistisches Abbild eines
anderen herstellt, Macht über den Abgebildeten
(Kramer 1987: 190, 191). Um nicht der Zauberei
angeklagt zu werden, vermeiden deshalb afrikani
sche Künstler die realistische Darstellung von Per
sonen. Es ist möglich, daß Furcht vor Zauberei die
Ältesten bewegte und sie deshalb Fotos mieden.

Junge und moderne Tugen dagegen stellen
Fotos in Holzrahmen in einer Ecke ihres “sitting
rooms” aus. Sie führen vor Augen, wer sie sind
und wen sie kennen. In einigen Häusern entdeckte
ich Fotos, auf denen der jetzige Staatspräsident
Daniel arap Moi, ein Tugen, zusammen mit Fami
lienangehörigen des Hauses abgebildet war. Diese
Fotos, so wurde mir erklärt, taten Wirkung. Sie
strahlten die Macht des abgebildeten Präsidenten
aus und brachten dem Besitzer des Fotos z. B. in

Gerichtsverhandlungen Vorteile.

Den Vorstellungen von Songhai, Kashinawa
und Tugen über Film und Photographie ist gemein,
daß sie Film und Photographie als fremde Dinge,
die von außen in ihre Gesellschaft gebracht wur
den, mit der Wildnis, dem je Anderen der eigenen
Kultur, identifizieren. Sie interpretieren die photo
graphischen Bilder als Teil der sozialen Person,
die der Photograph sich unrechtmäßig aneignet.
Songhai, Kashinawa und Tugen fassen die soziale
Person als etwas Zusammengesetztes auf. Wäh
rend wir eine Person als eine mit sich identische,
ihrer selbst bewußte Einheit auffassen, denken sie
eine Person eher als Komplex heller und dunk
ler Sphären, die teils dem bewußten Willen des
Subjekts, teils an fremde Mächte ausgeliefert sind
(Kramer 1987: 40). Bia, der Geist der Visionen und
tondoi sind Teil der dunklen Sphäre der sozialen
Person. Sie führen eine eher unabhängige Exi
stenz, können sich im Zustand der Besessenheit,
im Schlaf oder mit Hilfe von Drogen weit von der
Person entfernen und unkontrollierbar in fremde,
gefährliche Regionen der Wildnis Vordringen. Bia,
tondoi und der Geist der Visionen stellen die frem
den Mächte dar, die Mächte der Wildnis, denen das
Individuum in bestimmten Situationen ausgeliefert
ist, die aber im rituellen Kontext beherrscht wer
den können. Dieser mit dem Anderen der eigenen
Kultur identifizierte Teil der sozialen Person wird
vom Filmemacher oder Photographen gestohlen.
Sowohl Songhai als auch Kashinawa und Tugen
nehmen das Filmen und Photographieren für einen
Diebstahl.

Die Frage, wem die Photographie oder das
Filmbild eines Menschen gehöre, stellte sich auch
mit dem Aufkommen von Photographie und Film
bei uns im letzten Jahrhundert. 8 Aus der Wirklich

keit, die im Film oder in der Photographie reprodu
ziert wurde, mußte ein Rechtsobjekt gemacht wer
den. Denn die Realität, die das photographische
Bild reproduzierte, gehörte schon immer irgend
jemandem. Das Recht mußte also eine Kategorie
schaffen, die es erlaubte, sich anzueignen, was
bereits angeeignet war.

Die Rechtsprechung schrieb fest, daß jeder
Mensch einen Rechtsanspruch auf sein Bild habe.
Ohne seine Zustimmung durfte ein Bild von ihm
nicht genommen werden. Er allein konnte es ver
äußern. Doch trat neben diesen Rechtsgrundsatz
noch ein zweiter, der mit dem ersten in einen
Widerspruch geriet und den allein, so scheint mir,

8 Im folgenden Absatz beziehe ich mich auf Edelmann 1973.
Seine Ausführungen gelten vor allem für die Rechtspre
chung in Frankreich, weniger für die Deutschlands oder
Englands.


